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SIPO 5 ü10 Abs.l; MRK Art.6
(Verletzung des Beschleunigungsgebots bei Verhinderung des

Verteidigers)

Eine Verlefzung des Beschleunigungsgebots liegt nicht vog
wenn ilie Yerzögerung allein auf die terminliche Beleshrng des
Verteidigers zurückzuführen ist Die Beiordnung eines ande-
ren Verteidigers kommt nicht in Betracht, da dies rlem Wunsch
des Angeklagten auf Verteidigung durch seinen Ycrtrauensan-
walt nicht entsprochen hätte und zudem eine Verzägerung
durch die nofwendige Einarbeitung des neuen Verteidigers
eingetreten wäre.

OLG Naumburg. Beschl. v.22.2.2008 - 1 Ws 1M/08

o Aus den Gründen: ... Ein Verstoß gegen das in Haftsa-
chen zu beachtende Beschleunigungsgebot liegt nicht vor.
Nach der vorläufigen Festnahme des Angekl. am 18.6.2007
wurde bereits am28.6.2W Anklage erhoben. Nach Zustel-
lung der Anklage an den Angekl. ist der Eröffnungsbeschl. v.
3.8.2007 noch zeitnah ergangen. Zwischen der am selben Täg
erfolgten Ti:rminierung und dem Hauptverhandlungstermin v.
2LL1.20O7 liegt zwar eirr Zeitraum von über 3 M. pi.gs ist. jg:
dou1i' aüirpdiSiicn "cus' \Gimöikö* tfei' vti.s.' &;" S;ääG 1.''
24. 1. 2008 allein darauf zurückzuftihren, daß die von der Kanz-
lei des Verteidigers mitgeteilte starke terminliche Belastung ei-
nen frtiheren Hauptverhandlungstermin nicht zuließ. Auch
kam die Beiordnung eines anderen Verteidigers nicht in Be-
tracht, da dies dem Wunsch des Angekl. auf Verteidigung
durch den RA seines Vertrauens nicht entsprochen hätte und
zudem auch damit eine Veüögerung des Verfahrens infolge
der notwendigen Einarbeitung des weiteren Verteidigers ver-
bunden gewesen wäre. Die durch die Berücksichtigung der
Terminsauslastung des Verteidigers entstandene Verzögerung
des Verfahrens hat der Angekl. daher hinzunehmen.

Mitgeteilt von RA lan- Robert Funck, Braunschweig.
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